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Der Menschenrechts-Gerichtshof hat die Schweiz gerügt, weil eine Haftprüfung zu
lange dauerte. Die Reaktion der Behörden darauf halten Kritiker für unzureichend.

Welche Wartezeiten sind bei einer
Haftprüfung zumutbar? Foto: Keystone

«Es macht keinen Sinn,
zu einem System zurück-
zukehren, das Strassburg
bereits gerügt hat.»
Matthias Brunner, Anwalt

DanielFoppa

Zehn Jahre sass der heute 56-jährige
Gian Loher* im Gefängnis - wegen Fah-
rens in angetrunkenem Zustand. Das
Bezirksgericht Zürich hatte ihn 2002 zu
viereinhalb Monaten Gefängnis ver-
urteilt und gleichzeitig seine Verwah-
rung verfügt. Loher war wegen Trunk-
sucht immer wieder erfolglos in Be-

handlung. Alkoholisiert hatte er Leute
angerempelt und Sachen beschädigt.
Ausschlaggebend für das Gericht war
jedoch, dass der Mann wiederholt be-
trunken Töff und Auto gefahren war.
Deshalb sei er eine Gefahr für die Öf-
fentl ichkeit . 2008 stel lte Lohers An-
walt Matthias Brunner ein Haftentlas-
sungsgesuch. Das Zürcher Amt für Jus-
tizvollzug lehnte es ab. Brunner zog
den Fall an die Justizdirektion weiter.
Auch diese lehnte ab. Darauf kam der
Fall vor Verwaltungsgericht, das die
Beschwerde ebenfalls abwies. Erst das
Bundesgericht verfügte 2011 die Entlas-
sung. Im Januar 2012 kam Loher frei.

Damit war die Sache für Brunner
nicht erledigt. Er gelangte an den Euro-
päischen Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) und monierte die lange
Verfahrensdauer zwischen der Eingabe
des Gesuchs und dem Entscheid des

Verwaltungsgerichts. «Es ist sinnlos,
dass bei einer Verwahrung nochmals
jene Verwaltungsbehörden eine Haft-
p rüfung durch führen , d i e ohneh in
eine Fortsetzung befürworten. Das ist
ein Leerlauf», sagt Brunner. Der Anwalt
erhielt in Strassburg recht. Mit Urteil
v o m 1 0 . M a i 2 0 1 6 b e m ä n g e l t e d e r
EGMR, dass zwischen der Eingabe des
Gesuchs und dem Gerichtsentscheid
e l f Monate vergingen : «Diese Zei t -
spanne ist nicht vereinbar mit dem Be-
schleunigungsgebot der Europäischen
Menschenrechtskonvention.»

«Das Grundrecht pervertieren»
Die Schweiz verzichtete in der Folge
auf einen Weiterzug des Urteils an die
Grosse Kammer . Damit b l ieben ihr
neun Monate Zeit, um dem EGMR zu
rapportieren, was für Konsequenzen
sie aus dem Urteil ziehe. Diese Frist
läuft am 10. Februar ab. Laut Frank

Schürmann vom Bundesamt für Justiz
(BJ) wird der entsprechende Bericht
dieser Tage übermittelt. Darin verweist

das BJ auf den Kanton Zürich, wo sich
eine Arbeitsgruppe der Justizdirektion
mit den Folgen des Gerichtsurteils be-
fasst. Eine Option ist dabei die Abschaf-
fung des verwaltungsinternen Rekur-
ses. Dies würde es Betroffenen ermög-
lichen, direkt an das Verwaltungsge-
richt zu gelangen, wenn das Amt für
Justizvollzug ihr Entlassungsgesuch ab-
gewiesen hat. Laut Esther Pfyl von der
Züricher Justizdirektion wird auch die
Option geprüft, dass Gefangene direkt
an ein Gericht gelangen können. Beide
Var i an t en bed ingen e ine Ge se t zes -
revision.

Für Brunner reicht es indes nicht,
wenn Zürich nur eine Rekursinstanz ab-
schafft: «Dies würde das Grundrecht
auf Anrufung eines unabhängigen Ge-

richts weiterhin pervertieren.» Auch
d e r G a n g d u r c h n u r e i n e B e h ö r d e
dauere Monate. Zudem sei die Verwal-
tung stets Partei. Brunner verweist auf
einen Fall aus dem Jahr 2006, als Zü-
rich noch das System mit bloss einer Re-
kursinstanz kannte. Bereits damals er-
hielt Brunner mit einer Klage vor dem
EGMR recht. Die vier Monate, die die
verwaltungsinterne Behandlung des
Entlassungsgesuchs benötigte, wurden
als zu lange taxiert. «Es macht keinen
Sinn, zu einem System zurückzukeh-
ren, das Strassburg bereits gerügt hat»,
sagt Brunner. Dem hält Pfyl entgegen,
der EGMR fordere keinen direkten Zu-
gang zum Gericht. Aber die Rechtspre-
chung müsse so organisiert werden,
dass ein Gericht innert konventions-
konformer Frist urteilen könne.

Einzelne Kantone handeln



Das Strassburger Urteil von 2016 hat
nicht nur Folgen für den Kanton Zü-
rich. Laut Schürmann vom BJ erkennt
der Bund zwar keinen Handlungsbe-
darf im Strafgesetzbuch. Zahlreiche
Kantone haben jedoch verwaltungs-
interne Instanzen, die dem Gericht
vorgelagert sind und über Haftentlas-
sungsgesuche entscheiden. Analog zu
Zürich müssten nun auch diese Kan-
tone über die Bücher. Aktuell revidie-
ren jedoch nur Basel-Stadt, Basel-Land-

schaft und Freiburg ihr Strafvollzugs-
gesetz und prüfen eine zeitliche Straf-
fung des Rechtsmittelwegs. Im Kanton
Bern, der ebenfalls sein Justizvollzugs-
gesetz revidiert, will das Amt für Justiz-
vollzug hingegen am bestehenden Mo-
dell festhalten. Für Brunner ist klar:
«Wenn solche Kantone ihr Regime
nicht ändern, wird Strassburg serien-
weise Beschwerden aus der Schweiz
gutheissen.»

* Name geändert

Strafvollzug

Bund prüft Vereinheitlichung
Das Bundesamt für Justiz (BJ) setzt in
diesen Tagen eine Arbeitsgruppe ein,
um landesweite Mindeststandards für
den Strafvollzug gefährlicher Täter zu
definieren. Damit setzt es einen Auftrag
des Eidgenössischen Parlaments um.
Dieses hatte 2016 eine entsprechende
Motion der Rechtskommission des Na-
tionalrats angenommen. Laut der Kom-
mission gibt es im Strafvollzug Defizite
und es herrschten aufgrund des fehlen-
den Bundesgesetzes sehr unterschiedli-
che Praktiken vor. Die Defizite beträfen
besonders das Risikomanagement bei
gefährlichen Straftätern, obwohl gerade
dort Mindeststandards für alle Kantone
und Strafanstalten angestrebt werden
sollten.

Auslöser für die Motion waren nicht
zuletzt die Mordfälle Adeline und Marie,
als 2013 in Genf und in der Waadt ein je-
weils verurteilter Täter während des
Vollzugs eine junge Frau ermordete. Die
Fälle legten frappante Lücken in den
unterschiedlichen kantonalen Vollzugs-
regimes offen. Geleitet wird die Arbeits-
gruppe von Ronald Gramigna, Chef des
Fachbereichs Straf- und Massnahmen-
vollzug im BJ. Dem Gremium gehören
auch Vertreter der Strafvollzugskonkor-
date sowie der kantonalen Justiz- und
Polizeidirektoren an. Der Bundesrat
wird aufgrund der Arbeiten der Gruppe
bis spätestens im September 2018 einen
Entwurf zu einem Erlass vorlegen oder
eine Massnahme treffen . (daf)


